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Überall Bäume, man sieht den Wald 
fast nicht mehr: Die Produkte zur 
Selbstverteidigung ploppen aus 

dem Boden wie Pilze nach einem war-
men Sommerregen. Schwierig, da den 
Überblick zu behalten. Mitunter erge-
ben sich auch Sachverhalte, die die 
rechtliche Einordnung erschweren, den-
noch aber sinnvoll erscheinen. So ge-
schehen bei der Walther PDP, die auf der 
IWA 2016 dem Publikum präsentiert 
wurde. Zu Beginn des Jahres explodier-
ten förmlich die Verkäufe von Pfeffer-
sprays – auch angeheizt durch die öf-
fentliche Debatte. Um eine Alternative 
zur normalen Dose anzubieten, brachte 
Walther eben die PDP auf den Markt, die 
Personal Defence Pistol. Später sollte 
sich das gute Stück aber zu einem klei-
nen Zankapfel entwickeln. Doch worum 
geht es erst einmal überhaupt?

Taschensprühgerät:
Von der Optik und auch der Haptik an 
eine Taschenpistole angelehnt, besteht 
die Walther PDP komplett aus strapa-
zierfähigem Kunststoff. Das Griffdesign 
entspricht dem des Waffenbauers aus 
Ulm, auch Griffsicherung und Abzug ori-
entieren sich hier. Die aus zwei Hälften 
bestehende „Taschen� ak“ halten fünf 
Kreuzschrauben zusammen. 

Das Befüllen erweist sich als denkbar 
einfach: die oben aufsitzende Schiebe-
verriegelung zurückziehen und die vor-
dere Sektion nach vorne abkippen. Dann 
eine passende 11-Milliliter-Dose in den 
„Lauf“ schieben, zuklappen und fertig. 
Nun hat der Schütze/die Schützin sechs 
Schüsse bei kurzem Betätigen des Ab-
zugs. Drei bis fünf Sekunden Sprühdauer 
erreicht die PDP bei länger durchgezo-
genem Trigger. Dann muss eine neue 
Kartusche rein. Walther emp� ehlt die 
Verwendung der Kanister der hauseige-
nen Pro-Secur-Reihe, da diese auch für 
dieses Sprühgerät gedacht sind. Das 
Portfolio der Serie weist zudem auch un-
terschiedliche Produkte auf, vom Pepper 
Gel bis zu den Nebelversionen. Unschäd-
liche, UV-reaktive Nano-Partikel, die 
bei einer späteren Identi� zierung hel-
fen sollen, enthalten die Kanisterchen 
auch – Varianten mit Wasserfüllung zum 
Üben existieren ebenfalls. 

Mannigfach sind die Möglichkeiten im 
Selbstschutz, die man frei erwerben kann. 
Auch die Firma Walther bietet ein breites 
Sortiment an. Darin findet sich auch die 
PDP. Dieses Sprühgerät sollte aber vorsichtig 
behandelt werden, um nicht in Konflikt mit 
dem Gesetz zu geraten.
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Der Feldversuch:
Der klare Vorteil, das hat der Test erge-
ben, liegt in erster Linie in der besseren 
Zielgenauigkeit und auch in der Be-
herrschbarkeit des Geräts. Man hat alles 
fest im Griff und kann gezielt die Ab-
wehr angehen und verliert alles auch 
nicht so leicht aus der Hand. Die Siche-
rung sorgt zusätzlich dafür, ein unge-
wolltes Betätigen zu vermeiden. Im 
Weiten-Test kam das Pro-Secur-Pepper-
Gel zum Einsatz. Die Gel-Variante er-
weist sich als nicht so windanfällig, je-
doch muss besser gezielt werden. Ein 
klarer Vorteil für die PDP, die durchaus 
eine sinnvolle Ergänzung des Marktes 
darstellt. Beides, sowohl die Personal 
Defence Pistol als auch die Dosen, sind 
frei ab 18 Jahren zu erwerben. Das 
Sprühgerät lässt sich in den Farben 
Weiß, Schwarz und Pink liefern. So 
durchdacht das Gerät auch ist, gab es 
doch Probleme von rechtlicher Seite.

Das Recht:
Wer jetzt aber denkt, dass er die PDP 
einfach bei sich tragen darf, der kann 
ganz schnell aufs Glatteis geraten. Kon-
kret gestaltet sich der „Kasus Knusus“ 
so: Sprühgeräte, wie eben die Walther 
PDP, die Waffen ähnlich sehen – streng 
nach deutschem Waffenrecht beurteilt 

– werden als Anscheinswaffe einge-
stuft. Hier greift dann der Paragraf 42a 
des deutschen Waffengesetzes, der das 
Führen von Anscheinswaffen in der Öf-
fentlichkeit verbietet. Weiter heißt es 
dazu in Anlage 1, Abschnitt 1.6. zum 
Thema Anscheinswaffe: „1.6 Anscheins-
waffen sind, 1.6.1 Schusswaffen, die ihrer 
äußeren Form nach im Gesamterschei-

nungsbild den Anschein von Feuerwaffen 
(Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 2.1) hervorrufen und bei denen zum 
Antrieb der Geschosse keine heißen Gase 
verwendet werden, 1.6.2 Nachbildungen 
von Schusswaffen mit dem Aussehen von 
Schusswaffen nach Nummer 1.6.1 oder 
1.6.3 unbrauchbar gemachte Schusswaf-
fen mit dem Aussehen von Schusswaffen 

Testschuß mit dem Pepper-Gel der 
Pro-Secur-Reihe. Vor allem bei 
gebündeltem Strahl lässt sich mit 
der PDP das Ziel sehr gut treffen. 
Die Handballensicherung 
verhindert ungewolltes Auslösen.

Einfach und genial: vordere Sektion über das Gelenk nach vorne kippen, Kartusche 
einlegen, schließen, fertig und schussbereit ist die Walther PDP.
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Scharfer Selbstschutz
Das Thema Klingen zur Selbstverteidung begleitet die Sicherheitsdebatte im-
mer wieder und stellenweise sehr hitzig. Aber was ist erlaubt und was nicht? Um 
etwas Licht ins Dunkle zu bringen, hier ein paar Grundsätzlichkeiten zur Thema-
tik. Man unterscheidet Hieb- und Stoßwaffen. Erstere sind dafür gedacht, um 
mit ihrer Schneide die Kraft des Hiebes zu nutzen. Der Säbel wäre ein klassi-
scher Vertreter dieser Richtung. Die Stichwaffe hingegen wird dazu gebraucht, 
um in den Körper des Gegners einzudringen. Ein Degen wäre hier nun der klassi-
sche Vertreter. Allerdings existieren auch Mischformen aus beiden. Es gibt un-
zählige Unter- und Überkategorien zu diesem Thema, die rechtlich mitunter 
auch nicht scharf genug getrennt sind. Verboten sind aber auf alle Fälle: Spring-
messer (Klingen schnellen auf Knopf- oder Hebeldruck hervor), Butter� ymesser 
(aus zwei Griffhälften bestehendes Messer), Faustmesser (Griff und Klinge bil-
den einen 90 Grad Winkel; Griff in der Faust, Klinge ragt durch die Finger), Fall-
messer (Lösen der Sperrvorrichtung oder Schleuderbewegung befördert Klinge 
hervor), Stockdegen (verborgene Klinge in einem Spazierstock oder etwas ähn-
lichem). Bei anderen Klingen sieht es mitunter etwas schwierig aus, doch 
grundsätzlich lässt sich sagen, dass es verboten ist, eine Klinge bei sich zu tra-
gen beziehungsweise zu führen, deren Klingenlänge mehr als zwölf Zentimeter 
beträgt. Ausnahmen? Aber natürlich. Nehmen wir die Machete. Waffe im Sinne 
des Gesetzes? Nein. Erwerb/Besitz? Ohne Altersbeschränkung erlaubt. Führen? 
Mit einer Klingenlänge von über zwölf Zentimetern nicht. Transportieren? Im 
verschlossenen Behältnis erlaubt. Jetzt kommt es aber: Die Einstufung der Ma-
chete als Waffe ist nicht einwandfrei geregelt, da sie auch als Werkzeug verwen-
det werden kann, etwa für Waldarbeiter. Der Freistaat Bayern stufte Macheten 
in einer ministerialen Bekanntmachung als Werkzeuge ein, für andere Länder 
(nach aktuellem Kenntnisstand) gibt es so etwas nicht. Auch bei Fechtwaffen 
entsteht mitunter ein Problem. Sie sind Waffen im Sinne des Gesetzes und frei 
ab 18 Jahren zu erwerben, ihre Aufbewahrung muss so gestaltet sein, dass die 
Klingen gegen den Zugriff von Unberechtigten geschützt sind.  Das Gleiche gilt 
auch für Schwerter. Das Führen auf Veranstaltungen ist verboten. Wer in Gewan-
dung auf einem Mittelaltermarkt mit Schwert herumläuft, macht sich im Falle 
eines Falles schon strafbar. Im Endeffekt dreht sich alles darum, ob nun eine 
Klinge eine Waffe darstellt oder nicht. Das kann von Fall zu Fall unterschiedlich 
sein. Im Zweifelsfall sollte man sich genau über das Stück informieren, das man 
fortan bei sich tragen will. Denn Unwissenheit schützt bekanntlich vor Strafe 
nicht.  AL

nach Nummer 1.6.1. Ausgenommen sind 
solche Gegenstände, die erkennbar nach 
ihrem Gesamterscheinungsbild zum Spiel 
oder für Brauchtumsveranstaltungen be-
stimmt sind oder die Teil einer kulturhis-
torisch bedeutsamen Sammlung im Sinne 
des § 17 sind oder werden sollen oder 
Schusswaffen, für die gemäß § 10 Abs. 4 
eine Erlaubnis zum Führen erforderlich 
ist. Erkennbar nach ihrem Gesamterschei-
nungsbild zum Spiel bestimmt sind insbe-
sondere Gegenstände, deren Größe die ei-
ner entsprechenden Feuerwaffe um 50 
Prozent über- oder unterschreiten, neon-
farbene Materialien enthalten oder keine 
Kennzeichnungen von Feuerwaffen auf-
weisen.“ Damit wäre eigentlich alles klar, 
oder? Schließlich – man verweise auf das 
neonfarbene Material – dürfte ersicht-
lich sein, dass die PDP keine echte 
Schusswaffe darstellt. Falsch gedacht. 
Im Gesetz sei Neon nicht de� niert und es 
gebe eben eine Farbenvielfalt auf dem 
Markt, so dass Farbe als Kriterium für die 
Ausnahmeregelung generell nicht mehr 
angewendet werden kann – so die Vorab-
information des Bundeskriminalamtes 
BKA in Wiesbaden. Der Hinweis auf die 
Farbgebung, etwa in Pink, brachte auch 
nichts. Und das, obwohl im Gesetz gere-
gelt ist, dass neben der Form und der Grö-
ße auch die Farbe dazu gehört. Eine SIG 
Sauer in Grellgrün auf die Hälfte ge-
schrumpft aus geschwungenem Plastik 
dürfte eindeutig als Spielzeug zu erken-
nen sein – selbst bei der pinken PDP wäre 
dies nicht der Fall. 

Immer trendigere Farben für Waffen 
dürften wohl in diesem Fall der Grund 
für die Problematik sein. Das Kind liegt 
jetzt aber im Brunnen. Wie dem auch sei, 
verzichtet Walther wohl auf eine Zulas-
sung der PDP für den öffentlichen Raum. 
Dennoch darf jeder ab 18 Jahren dieses 
Gerät kaufen und bei sich daheim aufbe-
wahren. Wenn es in der Schublade liegt 
und griffbereit verstaut wird, dürfte die 
Walther PDP ein effektives Mittel zur 
Selbstverteidigung darstellen – aber 
eben nur in den eigenen vier Wänden.

Text: Alexander Losert

Die gezeigte Walther PDP stellte Umarex 
(www.umarex.de) zur Verfügung – 
vielen Dank.

Waffe? Keine Waffe? Mitunter kann die 
Einstufung schwierig erscheinen. Nicht alles, was 
man zum Selbstschutz bei sich trägt, entspricht 
den Gesetzen wie das Journeyer von CRKT.
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